
All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen für Kaufverträge
                                                      der Firma Schrö der Kü chen GmbH & Co. KG

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; ent ge gen ste hen de oder von unseren Bedingungen ab wei-
chen de Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih rer
Gel tung zu ge stimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent ge gen ste hen der
oder von unseren Geschäfts be din gun gen abweichender Bedingungen des Kun den die Lieferung an den Kun den
vor be halt los ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden,
sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Un ter neh mern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

      § 2 Angebot - Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qua li fi zie ren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen
an neh men.

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Un ter la gen behalten wir uns Eigentums- und Ur he-
ber rech te vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „ver trau lich“ bezeichnet sind. Vor ihrer
Wei ter ga be an Dritte be darf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu stim mung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er gibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich
Ver packung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen ein ge schlos sen; sie wird in gesetzlicher Höhe am
Tag der Rech nungs stel lung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Ver ein ba rung.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er gibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb

von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen
des Zah lungs ver zugs.

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Ge gen an sprü che rechtskräftig festgestellt, un be-
strit ten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zu rück be hal tungs rechts insoweit be-
fugt, als sein Ge gen an spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Ab klä rung aller technischen Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die recht zei ti ge und ordnungsgemäße Erfüllung der Ver-

pflich tung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuld haft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir be-

rech tigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr auf wen dun gen ersetzt zu ver lan-
gen. Weitergehende An sprü che oder Rechte bleiben vorbehalten.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Ge fahr eines zufälligen Untergangs oder einer zu fäl-
li gen Ver schlech te rung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kun den über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuld ner ver zug ge ra ten ist.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im
Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Be stim mun-
gen, sofern als Folge ei nes von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde be rech tigt ist geltend zu machen,
dass sein Interesse an der wei te ren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, so fern der Lieferverzug auf einer von uns zu ver tre ten-
den vor sätz li chen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Er-
fül lungs ge hil fen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahr läs si-
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gen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty pi scher wei se
ein tre ten den Schaden begrenzt.

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, so weit der von uns zu vertretende Lieferverzug
auf der schuld haf ten Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht be ruht; in diesem Fall ist aber die Scha-
dens er satz haf tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be grenzt.

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden blei ben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten - Abnahme

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er gibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Ver ein ba run gen.
(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch ei ne Transportversicherung eindecken; die in-

so weit an fal len den Kosten trägt der Kunde.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser sei nen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Un-
ter su chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)  Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nach er fül lung in Form einer
      Man gel be sei ti gung oder bei ei nem Man gel der Kauf sa che auch zur Lieferung einer neu en man gel frei en Sa-

che berechtigt. Im Fall der Man gel be sei ti gung oder der Er satz lie fe rung sind wir ver pflich tet, alle zum Zweck
      der Nach er fül lung erforderlichen Auf wen dun gen, insbesondere Trans port-, Wege-, Arbeits- und Ma te ri al
      kos ten zu tragen, so weit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kauf sa che nach einem anderen Ort
      als dem Erfüllungsort verbracht wur de.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu

ver lan gen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kun de Schadensersatzansprüche geltend

macht, die auf Vor satz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor satz oder grober Fahrlässigkeit un-
se rer Ver tre ter oder Er fül lungs ge hil fen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Ver trags ver let zung an ge la-
stet wird, ist die Scha dens er satz haf tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha den be-
grenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuld haft eine wesentliche Vertragspflicht
ver let zen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vor her seh ba ren, typischerweise
ein tre ten den Schaden be grenzt.

(6) Soweit dem Kunden im Üb ri gen we gen ei ner fahr läs si gen Pflicht ver let zung ein An spruch auf Er satz des
Scha dens statt der Lei stung zu steht, ist un se re Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, ty pi scher wei se ein-
tre ten den Scha dens be grenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör pers oder der Gesundheit bleibt unberührt;
dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Mo na te, gerechnet ab Ge fah ren über gang. Dies gilt

nicht, so weit die Kauf sa che üb li cher wei se für ein Bau werk ver wen det wird und den Man gel ver ur sacht hat.
(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt

fünf Jah re, ge rech net ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vor ge se hen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechts-
na tur des gel tend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt ins be son de re für Scha dens er satz an-
sprü che aus Ver schul den bei Ver trag sab schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder we gen de lik ti-
scher Ansprüche auf Er satz von Sachschäden ge mäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde an stel le eines Anspruchs auf Ersatz des Scha-
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dens, statt der Lei stung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber aus ge schlos sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im

Hin blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer An ge stell ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver tre-
ter und Er fül lungs ge hil fen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ein gang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag
vor. Bei ver trags wid ri gem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah lungs ver zug, sind wir berechtigt, die
Kauf sa che zu rück zu neh men. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rück tritt vom Vertrag.
Wir sind nach Rücknahme der Kauf sa che zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Ver-
bind lich kei ten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu be han deln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf ei-
ge ne Kos ten ge gen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. So-
fern War tungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf ei ge ne Kosten recht zei-
tig durch füh ren.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kun de unverzüglich schriftlich zu be nach rich ti-
gen, da mit wir Kla ge gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richt li chen und au ßer ge richt li chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haf tet der Kunde für
den uns ent stan de nen Ausfall.

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge schäfts gang weiter zu verkaufen; er tritt uns je-
doch be reits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (ein schließ lich MWSt) unserer For de-
rung ab, die ihm aus der Wei ter ver äu ße rung gegen seine Abnehmer oder Dritte er wach sen, und zwar un ab-
hän gig davon, ob die Kaufsache oh ne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Ein zie hung die-
ser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Ab tre tung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst
ein zu zie hen, bleibt hier von unberührt. Wir verpflichten uns je doch, die Forderung nicht einzuziehen, so lan ge
der Kunde sei nen Zah lungs ver pflich tun gen aus den vereinnahmten Er lö sen nachkommt, nicht in Zah lungs-
ver zug gerät und ins be son de re kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder In sol venz ver fah rens gestellt
ist oder Zahlungseinstellung vor liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kun de uns die
ab ge tre te nen Forderungen und de ren Schuldner be kannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen An ga ben
macht, die dazugehörigen Unterlagen aus hän digt und den Schuld nern (Dritten) die Abtretung mit teilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kun den wird stets für uns vorgenommen. Wird
die Kauf sa che mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen ver ar bei tet, so erwerben wir das Mit ei gen-
tum an der neuen Sache im Ver hält nis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, ein schließ lich MWSt)
zu den an de ren verarbeiteten Ge gen stän den zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung ent ste-
hen de Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vor be halt gelieferte Kaufsache.

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge gen stän den untrennbar vermischt, so erwerben
wir das Mit ei gen tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf sa che (Fakturaendbetrag, ein-
schließ lich MWSt) zu den an de ren vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver mi schung. Erfolgt die
Ver mi schung in der Weise, dass die Sa che des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver ein bart,
dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum über trägt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Al lein ei gen-
tum oder Mit ei gen tum für uns.

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung un se rer Forderungen gegen ihn ab, die durch die
Ver bin dung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten er wach sen.

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver lan gen des Kunden insoweit freizugeben, als
der rea li sier ba re Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden For de run gen um mehr als 10% übersteigt; die
Aus wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand - Erfüllungsort

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Ge richts stand; wir sind jedoch berechtigt, den Kun-
den auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.


	

